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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


20. MÄRZ 2025 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen und des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes in Bezug auf die Mitteilung vertraulicher Informationen


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - [Abänderung von Artikel 15/16 § 2 des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen]


Art. 3 - Artikel 26 § 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. Das Wort "Unbeschadet" wird durch das Wort "Ungeachtet" ersetzt.

2. Der Paragraph wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Ebenso darf die Kommission unter denselben Bedingungen wie den in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen vertrauliche Informationen in Bezug auf den Betreiber des Erdgasfernleitungsnetzes, den Betreiber einer Erdgasspeicheranlage, den Betreiber einer LNG-Anlage und den Betreiber einer Verbindungsleitung wie im Gesetz vom 12. April 1965 erwähnt, in Bezug auf den Betreiber des Übertragungsnetzes und einer Offshore-Verbindungsleitung wie in Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 erwähnt, in Bezug auf den Betreiber des Wasserstofftransportnetzes wie in Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juli 2023 erwähnt und in Bezug auf den Betreiber des lokalen Transportnetzes mitteilen an:

1. den Minister und den mit der Nordsee beauftragten Minister für die Angelegenheiten, für die er zuständig ist, unter der Bedingung, dass sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu gewährleisten,

2. die Abgeordnetenkammer.

In dem in Absatz 2 Nr. 1 erwähnten Fall kann der Minister, wenn dies erforderlich ist, um der Föderalregierung die Ausübung ihrer Entscheidungsbefugnis zu ermöglichen, diese Informationen den anderen Mitgliedern der Föderalregierung übermitteln, unter der Bedingung, dass die Minister, die sie erhalten, mindestens an den gleichen Vertraulichkeitsgrad wie von dem Minister verlangt gebunden sind.

In dem in Absatz 2 Nr. 2 erwähnten Fall wird die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen gemäß den zu diesem Zweck in der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer vorgesehenen Bestimmungen gewährleistet. Parlamentsmitglieder, die aufgrund ihrer Funktion von diesen Informationen Kenntnis erhalten, unterliegen der Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflicht und treffen die dazu erforderlichen Maßnahmen."


Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 20. März 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Energie
M. BIHET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

